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Hundeanmeldung in OÖ 

 

• Ab dem 01.12.2024 gilt in Oberösterreich das neue Hundehaltegesetz. 
• Anmeldung des Hundes ab einem Alter von 12 Wochen 
• Es gibt eine Einteilung in große und kleine Hunde (40 cm /20 kg - Regelung) 
• Erweiterte Pflichten bei speziellen Hunderassen 
• Erweiterte Pflichten bei auffälligen Hunden 

 

 

Was wird bei der Anmeldung am Gemeindeamt benötigt: 

1. ausgefülltes Formular für Hundeanmeldung 
2. Hundepass (Chipnummer) 
3. Bestätigung Heimtierdatenbank 
4. Bestätigung Sachkundenachweis 
5. Bestätigung Haftpflichtversicherung 
6. Tierarztbestätigung über Größe/Gewicht für jeden Hund (außer § 6 Hunde) 
 
 

Große Hunde: 
Alle ab dem 01.12.2024 NEU angemeldeten Hunde, die ab dem vollendeten 
12. Lebensmonat eine Widerristhöhe von 40 cm und/oder ein Gewicht 
von 20 kg erreicht haben, müssen eine Alltagstauglichkeitsprüfung 
ablegen. 
 
Spezielle Rassen: 
Für spezielle Rassen (Bullterrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire 
Bullterrier, Dogo Argentino, American Pit Bull Terrier, Tosa Inu) muss 
unabhängig von Größe und Gewicht eine Alltagstauglichkeitsprüfung 
erbracht werden. 
 
 
 
Infos zB unter  
www.hundehaltung-ooe.at 


